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Erwägungen

E. 3
Rechtliche Grundlagen

E. 3.1
Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläufige
Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errich- tung eines
gesetzlichen Grundpfandrechts "für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer,
die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Abbrucharbeiten, zum
Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Ma- terial und Arbeit oder Arbeit
allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen
Handwerker oder Unternehmer, einen Mie- ter, einen Pächter oder eine andere am
Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben". Nach Art. 839 Abs. 2 ZGB hat die
Eintragung des Pfandrechts bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu
erfolgen.

E. 3.2
Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftma- chung (Art.
961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO). Nach allgemeiner Ansicht ist das Beweismass in
diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen allerdings
besonders stark herabgesetzt (BGE 137 III 563 E. 3.3; SCHUMACHER/REY, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, Rz. 1533 ff.). An die Glaubhaftmachung dürfen
folglich keine besonderen Anforderungen gestellt werden (Urteil des Bundesgerichts
5P.221/2003 vom 12. September 2003,

- 4 - E. 3.2.1). Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des
Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint (BGE 86 I 265, E.
3; Urteil des Bundesgerichts 5A_933/2014 vom 16. April 2015, E. 3.3.2). Im Zweifelsfall
ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Ent- scheidung über Bestand und
Umfang des Pfandrechtes dem ordentlichen Gericht vorzubehalten. Dies gilt insbesondere
bei unklarer oder unsicherer Rechtslage (BGE 102 Ia 81 E. 2b/bb; 86 I 265 E. 3; Urteil des
Bundesgerichts 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022, E. 3.1).

E. 4
Pfandberechtigung

E. 4.1
Bei den von der Gesuchstellerin erstellten Plattenbelägen handelt es sich um
pfandberechtigte Arbeiten. Die offene Forderung gemäss Werkvertrag von total CHF
235'636.20 wird durch das effektive Ausmass und die Nachträge belegt (act. 3/18 und
3/19-21). Die zusätzlichen Regiearbeiten im Umfang von CHF 19'429.80 sind durch die



unterzeichneten Regierapporte ebenfalls belegt, und es ist glaubhaft, dass diese
pfandberechtigt sind (act. 3/22).

E. 4.2
Für die die vom 29. Januar bis 2. Februar 2024 vorgenommenen Arbeiten (Boden verlegen
etc.) wurde glaubhaft dargelegt, dass diese Vollendungsarbeiten darstellten (act. 1 Rz. 15 f.;
act. 3/6-8). Mit der superprovisorischen Eintragung des Pfandrechts am 28. Mai 2024 (vgl.
act. 7) wurde somit die viermonatige Eintra- gungsfrist gewahrt.

E. 5
Verzugszinsen

E. 5.1
Die Gesuchstellerin macht für den Betrag von CHF 90'000.– Verzugszinsen seit 26.
Dezember 2023, da die entsprechende Akontorechnung vom 27. Oktober 2023 (act. 3/11)
innert 60 Tagen zahlbar gewesen sei (act. 1 Rz. 18 und 30; act. 3/10 Ziff. 5.5; act. 3/11). Für
den Betrag von CHF 83'999.90 verlangt sie Ver- zugszinsen seit 22. April 2024, die
entsprechende Rechnung datiert vom 20. Fe- bruar 2024 (act. 1 Rz. 18 und 30; act. 3/13).
Im Rahmen der vorsorglichen Eintra- gung ist gerade noch glaubhaft, dass die
Zahlungsfristen effektiv an den genannten
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OR), ab welchen Verzugszinsen geschuldet sind (Art. 104 OR).

E. 5.2
Betreffend die Restforderung von CHF 81'066.10 verlangt die Gesuchstel- lerin
Verzugszinsen seit 22. Mai 2024, das heisst ab Einreichung des Gesuchs. Wie bereits mit
Verfügung vom 27. Mai 2024 (act. 4) festgehalten, handelt es sich bei der Gesuchsgegnerin
nicht um ihre Vertragspartnerin – die F._____ AG –, welche folglich durch das Gesuch
nicht gemahnt werden konnte. Entsprechend ist für die Restforderung kein Verzugszins
geschuldet.

E. 6
Fristansetzung zur Prosequierung Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um
Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben.
Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien
sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III
554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und
begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kosten- pflichtigen
Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstre- ckung gemäss Art.
144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Ge- genpartei oder von der
Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinde- rungsgründe anerkannt.

E. 7
Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 7.1
Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Ober- gerichts
bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem
Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Es ist



von einem Streitwert von CHF 255'066.– auszugehen, wobei die Gerichtsgebühr in
Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 7'500.– festzusetzen
ist.

E. 7.2
Über den Pfandanspruch der Gesuchstellerin ist noch nicht definitiv ent- schieden. Es wird
im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuchstel- lerin endgültig obsiegt.
Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren ledig-
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Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Verfahren be- treffend die
vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstellerin zu be- ziehen, wobei der
endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vor- behalten bleibt.

E. 7.3
Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren
vorbehalten. Mangels Antrag der Gesuchsgegnerin ist ihr für den Fall, dass die
Gesuchstellerin ihren Anspruch nicht prosequieren sollte, keine Par- teientschädigung für
das vorliegende Verfahren zuzusprechen (BGE 139 III 334 E. 4.3). Das Einzelgericht
erkennt:
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